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Beschlussempfehlung:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Korswandt beschliel3t, im Rahmen der Beteiligung
als Nachbargemeinde aufgrund § 4 (2) BauGB, dem vorliegenden Entwurf der 2. Anderung
des Bebauungsplanes Nr. 12 "Am Balmer See" der Gemeinde Benz fir den OT Balm und
die Flurstiicke 427, 429, 430, Flur 4, Gemarkung Balm zuzustimmen.

Sachverhalt:

Die Gemeinde Benz hat beschlossen ein Planverfahren fiir eine 2. Anderung des
Bebauungsplanes Nr. 12 "Am Balmer See" der Gemeinde Benz fir den OT Balm und die
Flursticke 427, 429, 430, Flur 4, Gemarkung Balm durchzufuhren.

Die Gemeinde Korswandt wird im Rahmen der Beteiligung der Trager 6ffentlicher Belange,
Behorden und Nachbargemeinden gemal § 4 (2) BauGB beteiligt und um Abgabe einer
Stellungnahme gebeten.

Belange der Gemeinde Korswandt sind durch die Planergdnzung nicht betroffen, so dass
empfohlen wird, dem vorliegenden Planentwurf zuzustimmen.
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Entwurf der 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 12 ,Am Balmer See“ der Gemeinde
Benz fiir den OT Balm und die Flurstiicke 427, 429, 430 und 431, Flur 4, Gemarkung
Balm, in der Fassung von 06-2020

Hier: Behérdenbeteiligung aufgrund § 4 (2) BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Gemeindevertretung der Gemeinde Benz hat in ihrer Sitzung am 17.09.2020 den Entwurf
der 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 12 ,Am Balmer See“ der Gemeinde Benz fiir den
OT Balm und die Flurstlicke 427, 429, 430 und 431, Flur 4, Gemarkung Balm in der Fassung
von 06-2020, mit dem Plan und der Begriindung per Beschluss gebilligt und zur 6ffentlichen
Auslegung und Beteiligung der von der Planung beriihrten Trager 6ffentlicher Belange,
Behdrden und Nachbargemeinden bestimmt.

In der Anlage {ibergebe ich Ihnen den Entwurf der 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 12
-Am Balmer See” der Gemeinde Benz in der Fassung von 06-2020, mit dem Plan (Teil A), dem
Text (Teil B) und der Begriindung, und bitte um Stellungnahme innerhalb eines Monates nach
Erhalt der Unterlagen.

Fur Rickfragen stehe ich lhnen unter der 0. g. Rufnummer gern zur Verfiigung.

Mit freundlichen GriiRen
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0 Vorbemerkungen

Die vorliegende Begriindung beinhaltet die Angaben zur Satzung tber die 1. Anderung des Be-
bauungsplanes Nr. 12 ,Am Balmer See" der Gemeinde Benz, Ortsteil Balm.

Die Angaben und Aussagen in der Begriindung zur Satzung des Bebauungsplanes Nr. 12 und
zur 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 12 sind weiterhin gultig und fur alle Bereiche, die
nicht den Geltungsbereich der 2. Anderung betreffen, maRgebend.

In Abstimmung mit dem Amt Usedom-Suid werden die im Rahmen der 2. Anderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 12 vorgenommenen Anpassungen kursiv geschrieben.
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Begriindung zur Satzung uber die 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 12
,Am Balmer See“ der Gemeinde Benz, Ortsteil Balm

1 Rechtsgrundlagen

Die Satzung zur 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 12 ,Am Balmer See“ der Gemeinde
Benz, Ortsteil Balm wird auf der Grundlage der folgenden Rechtsvorschriften aufgestellt:

- Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. | S. 3634);

- Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (BauNVO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786);

- Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des Planinhaltes (Planzei-
chenverordnung 1990 — PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. | S. 58), geandert durch Artikel 3
des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBI. | S. 1057);

- Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 15. Oktober 2015 (GVOBI. M-V 2015 S. 344), zuletzt geandert durch Artikel 4 des
Gesetzes vom 05. Juli 2018 (GVOBI. M-V S. 221);

- Kommunalverfassung fir das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBI. M-V S. 777), zuletzt ge&ndert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 23. Juli 2019 (GVOBI. M-V S. 467);

- Gesetz Uber die Raumordnung und Landesplanung des Landes Mecklenburg-Vorpommern —
Landesplanungsgesetz (LPIG) — in der Fassung der Bekanntmachung vom 05. Mai 1998
(GVOBI. M-V S. 503, 613), zuletzt geandert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 05. Juli 2018
(GVOBI. M-V S. 221);

- Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz — BNatSchG) vom
29. Juli 2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geandert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 13. Mai
2019 (BGBI. I S. 706);

- Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausfilhrung des Bundesnaturschutzgesetzes
(Naturschutzausfuhrungsgesetz — NatSchAG M-V) vom 23. Februar 2010 (GS M-V GI Nr. 791-8),
zuletzt gedndert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 05. Juli 2018 (GVOBI. M-V S. 221);

- Waldgesetz fur das Land Mecklenburg-Vorpommern (Landeswaldgesetz - LWaldG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 27. Juli 2011 (GVOBI. M-V S. 870), zuletzt geandert durch Artikel
4 des Gesetzes vom 05. Juli 2018 (GVOBI. M-V S. 219).

2 Anlass der Planungséanderung

2.1 Ziel und Zweck der Planungsanderung

Die Satzung uUber den Bebauungsplan Nr. 12 ,Am Balmer See" der Gemeinde Benz, Ortsteil
Balm ist mit Ablauf des 23.05.2012 in Kraft getreten.
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Entlang des Balmer Sees sind verschiedene Geb&ude und bauliche Anlagen, Gberwiegend im
Zusammenhang mit einer wassersportlichen Nutzung entstanden. Mit der Aufstellung des Be-
bauungsplanes Nr. 12 ,Am Balmer See" beabsichtigt die Gemeinde Benz die Durchsetzung der
stadtebaulichen Ordnung und die Schaffung von Voraussetzungen fir eine gezielte stadtebauli-
che Entwicklung entlang der Uferzone am Balmer See.

Die Gemeinde Benz mdéchte diesen Bereich touristisch und wirtschaftlich starken und aufwerten.
Es handelt sich grof3tenteils um Grundstiicke, die mit alteren Bungalows bebaut sind, die dem
heutigen Stand eines Wochenendhauses nicht mehr gentigen. Mit dem Bebauungsplan Nr. 12
soll diesen Grundstiickseigentiimern die Mdglichkeit gegeben werden, die Grundstlicke stadte-
baulich aufzuwerten, ohne dass die oberhalb gelegene Bebauung gestort und das Ortsbild und
der schone Blick auf den Balmer See beeintrachtigt werden.

Mit der Schaffung der Rechtsgrundlagen fiir eine Bebauung fir wassersportliche und touristi-
sche Nutzungen und fur Wochenend- und Bootsh&auser wird dem vorliegenden Bedarf der Ge-
meinde Benz, Ortsteil Balm entsprochen. Eine touristische Entwicklung und eine wirtschaftliche
Starkung des Gemeindegebietes werden gefordert.

Bei der Aufstellung des rechtskraftigen Bebauungsplanes Nr. 12 wurden im Sondergebiet
Bootshauser insgesamt 15 Baufelder ausgewiesen. Der Uberwiegende Teil der Baufelder kann
bis zu einer zulassigen zu befestigende Grundflache von 80 m2 Gberbaut werden.

Fur die Hauptgebéaude in den Baufeldern 4 und 15 ist lediglich eine maximale Versiegelung von
65 m2 als zuldssig festgesetzt worden.

Mit der 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 12 ,Am Balmer See* der Gemeinde Benz, OT
Balm sollen fiir die Baufelder 4 und 15 eine zuséatzliche Versiegelung ausschlieRlich fiir Neben-
anlagen ermdglicht werden. Die festgesetzte zu befestigende Grundflache mit 65 m? wird beibe-
halten. Es wird sichergestellt, dass weiterhin eine kleinteilige Bebauung im Sondergebiet Boots-
h&auser erhalten bleibt.

Damit wird die damals zu gering ausgewiesene zu befestigende Grundflache in den Baufeldern
4 und 15 an die anderen Baufelder mit 80 m2 angepasst und eine Gleichstellung zu den Ubrigen
Baufeldern erreicht.

Auf dem Flursttick 431, Flur 4, Gemarkung Balm wurde aus Hochwasserschutzgriinden eine
Uferbefestigung vorgenommen. Diese Befestigung stellt einen Eingriff in Natur und Landschaft
bzw. in die im Ursprungsbebauungsplan ausgewiesene Acer-MalRnahme dar.

Planungsziele sind der Ausgleich des Eingriffs in der ausgewiesenen Acee-MalRnahme sowie die
Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen fir die Errichtung von Nebenanlagen unter
Berucksichtigung der Anforderungen an Naturschutz und Landschaftspflege.

Die planungsrechtlichen Erfordernisse sollen mit der 2. Anderung des Bebauungsplanes vorbe-
reitet werden. Mit der Aufstellung der 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 12 ,Am Balmer
See* der Gemeinde Benz, OT Balm sollen die Voraussetzungen fur eine gezielte staddtebauliche
Entwicklung im Ort Balm gewahrleistet werden. Im Ubrigen halt die Gemeinde Benz an der ur-
spriinglichen Begriindung fir die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 12 ,Am Balmer See" der
Gemeinde Benz, OT Balm fest.

Eine landesplanerische Stellungnahme liegt derzeit noch nicht vor.
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2.2 Aufstellungsverfahren

Zur Gewabhrleistung einer nachhaltigen stadtebaulichen Entwicklung und eine dem Wohl der
Allgemeinheit dienenden sozialgerechten Bodennutzung sind die Gemeinden verpflichtet, Bau-
leitplane aufzustellen.

Die Vorschriften des Baugesetzbuches zur Aufstellung von Bebauungsplanen gelten nach § 1
Abs. 8 BauGB ebenso fur ihre Anderung, Ergédnzung und Aufhebung.

Das Bauleitplanverfahren fur die Satzung zur 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 12 ,Am
Balmer See" der Gemeinde Benz, OT Balm wird im beschleunigten Verfahren nach § 13 a
BauGB durchgefihrt.

Das beschleunigte Verfahren nach § 13 a Abs. 2 und 3 BauGB dient der Aufstellung von Be-
bauungspléanen der Innenentwicklung nach § 13 a Abs. 1 BauGB.

Das beschleunigte Verfahren kann nach § 13 a Abs. 4 BauGB auch bei der Anderung und Er-
ganzung eines Bebauungsplans angewendet werden. Die Anderung oder Ergdnzung muss da-
bei inhaltlich der Innenentwicklung im Sinne des § 1 a Abs. 2 BauGB dienen.

Der Bebauungsplan darf nach § 13 a BauGB im beschleunigten Verfahren nur aufgestellt wer-
den, wenn in ihm eine zulassige Grundflache im Sinne des 8§ 19 Abs. 2 BauNVO oder eine Gro-
Be der Grundflache von insgesamt weniger als 20.000 m2 festgesetzt wird. Das ist in der vorlie-
genden Satzung zur 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 12 der Fall.

Die Anwendung des beschleunigten Verfahrens ist an die entsprechenden Voraussetzungen
des vereinfachten Verfahrens gemaf § 13 BauGB gebunden.

Demnach darf das Bauleitplanverfahren kein UVP-pflichtiges Vorhaben nach dem Gesetz tber
die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) oder dem jeweiligen Landergesetz vorbereiten.

Weiterhin durfen keine Anhaltspunkte vorliegen, dass durch die Anderung Erhaltungsziele oder
Schutzzwecke von FFH-Gebieten oder Vogelschutzgebieten beeintrachtigt werden.

Gemal der Anlage 1 des UVPG und der Anlage 1 des Gesetzes Uber die Umweltvertraglich-
keitsprifung in Mecklenburg-Vorpommern besteht fir das geplante Vorhaben keine UVP-Pflicht.

Der raumliche Geltungsbereich der 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 12 ,Am Balmer See*
der Gemeinde Benz, OT Balm befindet sich nicht in Natura 2000-Gebieten im Sinne des Bun-
desnaturschutzgesetzes, so dass keine Anhaltspunkte fir eine Beeintrachtigung der Schutzgi-
ter bestehen.

Folglich liegen die Voraussetzungen vor, das Bauleitplanverfahren zur 2. Anderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 12 im beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB durchfiihren zu kénnen.

Das beschleunigte Verfahren erfolgt in Anlehnung an das vereinfachte Verfahren nach § 13
BauGB.

Abweichend vom Regelverfahren zur Aufstellung von Bebauungsplanen kann die Gemeinde im
beschleunigten Verfahren bei der Beteiligung der Offentlichkeit sowie der Behoérden und sonsti-
gen Trager offentlicher Belange verfahrenstechnische Vereinfachungen nutzen.

Gemal § 13 Abs. 2 BauGB wird keine friihzeitige Unterrichtung und Erdrterung nach § 3 Abs. 1
BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB durchgefihrt.
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Des Weiteren wird im beschleunigten Verfahren zwingend von der Umweltprifung, vom Um-
weltbericht, der Umwelterklarung sowie der zusammenfassenden Erklarung abgesehen.

2.3 Anderungen gegeniiber der rechtskraftigen Satzung

Die rechtskraftige Satzung des Bebauungsplanes Nr. 12 ,Am Balmer See“ der Gemeinde Benz,
OT Balm wird in einem durchzufihrenden Bauleitplanverfahren geandert. Die 2. Anderung des
Bebauungsplanes Nr. 12 wird vorgenommen.

Die festgesetzten Nutzungen innerhalb des Plangeltungsbereiches gemall § 11 BauNVO als
sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung ,Bootshauser” in der rechtskraftigen Satzung
des Bebauungsplanes Nr. 12 werden beibehalten.

Mit der 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 12 ,Am Balmer See* der Gemeinde Benz, OT
Balm sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen flir die Errichtung von Nebenanlagen
aullerhalb der Baufelder und fur die Errichtung einer Uferbefestigung aus Hochwasserschutz-
griinden geschaffen werden.

Fur die geplanten baulichen MalRhahmen werden die vorhandenen Baufelder nicht vergroRRert
und keine zuséatzlichen Baufelder ausgewiesen.

Im Rahmen der 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 12 sind einige Anderungen in den Fest-
setzungen durch Text (Teil B) vorgesehen. Diese Anderungen sollen fir alle Baufelder im raum-
lichen Geltungsbereich der 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 12 giiltig sein. Nachstehend
sind die geplanten Anpassungen der textlichen Festsetzungen aufgelistet:

- Die Firsthdéhe wird geandert. Sie wird neu mit 5,00 m ausgewiesen.

- Die Errichtung von Terrassen auf3erhalb der Baufelder ist bis zu einer Grundflache von 40
m? zulassig.

- Eine Versiegelung der Baugrundstiicke durch Nebenanlagen ist bis zu einer GRZ von 0,35
zulassig, dabei sind 40 % der Versiegelung in einer wasserdurchlassigen Bauweise (z. B.
Rasengittersteinen, Schotterrasen, Okopflaster) herzustellen.

Zur Umsetzung der Planungsziele ist die 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 12 ,Am Balmer
See"” der Gemeinde Benz, OT Balm erforderlich.

2.4 Flachennutzungsplan

Die Gemeinde Benz verfugt uber einen wirksamen Flachennutzungsplan in der Fassung der 2.,
3. und 6. Anderung des Flachennutzungsplanes.

Gemal} § 8 Absatz 3 BauGB wurde parallel zur Aufstellung der Satzung des Bebauungsplanes
Nr. 12 eine Anderung des wirksamen Flachennutzungsplanes der Gemeinde Benz vorgenom-
men. Die 3. Anderung des Flachennutzungsplanes der Gemeinde Benz wurde fiir den Ortsteil
Balm im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 12 durchgefiihrt.

Da die 2. Anderung der Satzung des Bebauungsplanes Nr. 12 sich in dem bereits gednderten Ge-
biet der Flachennutzung befindet, stehen die gemeindlichen Zielsetzungen mit den im wirksa-
men Flachennutzungsplan der Gemeinde Benz ausgewiesenen Zielen im Einklang. Die Gebiets-
ausweisung des sonstigen Sondergebietes mit der Zweckbestimmung Bootshduser nach § 11
BauNVO wird auch fir die 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 12 beibehalten.
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Bebauungsplane sind aus dem Flachennutzungsplan zu entwickeln. Die Satzung uber die 2. Ande-
rung des Bebauungsplanes Nr. 12 ,Am Balmer See* der Gemeinde Benz, Ortsteil Balm wird aus
dem wirksamen Flachennutzungsplan entwickelt. Eine Genehmigung der Satzung uiber die 2. An-
derung des Bebauungsplanes Nr. 12 ist nicht erforderlich.

3 Lage des Gebietes, Geltungsbereich und Grofie

Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 12 ,Am Balmer See" der Gemeinde Benz liegt im Ost-
lichen Bereich der Ortschaft Balm. Fir den Ortsteil stellt es im vorgesehenen Planbereich die
Ostliche Begrenzung entlang des Balmer Sees dar. Balm ist ein Ortsteil der Gemeinde Benz auf
der Insel Usedom und ist ca. 15 km vom Ort Usedom entfernt. Die Gemeinde Benz liegt im
Landkreis Vorpommern-Greifswald.

Die GroRRe des Plangebietes des rechtskraftigen Bebauungsplanes Nr. 12 betragt 49.800 mz.

Der raumliche Geltungsbereich der 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 12 umfasst eine Fla-
che von 3.024 m2.

Fur die Planunterlagen des durchzufiihrenden Bauleitplanverfahrens wird die aktuelle Flurkarte
zugrunde gelegt (Stand Dezember 2019). Die Vermessungsdaten innerhalb des rAumlichen Gel-
tungsbereiches (Stand Januar 2020) von der Ingenieurbiro D. Neuhaus & Partner GmbH bilden
die Plangrundlage fiir die Aufstellung der Satzung zur 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 12
der Gemeinde Benz.

Die 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 12 ,Am Balmer See* der Gemeinde Benz, OT Balm
umfasst die Flurstiicke 427, 429, 430 und 431, Flur 4, Gemarkung Balm.

Die Planflache der 2. Anderung wird im Norden und Osten durch die Schilfflachen des Balmer
Sees, im Siuden durch die Stral3e ,Am Balmer See” und die 6ffentlichen Stellflichen begrenzt.
Die westliche Begrenzung des Plangebietes erfolgt durch einen kleinen Hafen.
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Flurkarteniibersicht im raumlichen Geltungsbereich der 2. Anderung des Bebauungspla-
nes Nr. 12 ,Am Balmer See" der Gemeinde Benz, OT Balm
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4 Vorhandene Situation
4.1 Einordnung

Das Verwaltungszentrum fir die Gemeinde Benz, zu dem der Ortsteil Balm gehort, ist das Amt
Usedom-Sid in Usedom.

Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 12 ,Am Balmer See" der Gemeinde Benz, Ortsteil
Balm liegt im nordwestlichen Bereich der Insel Usedom. Das Gebiet des Ortsteils Balm liegt di-
rekt am Balmer See. Dieser ist Bestandteil des stidlichen Teils des Achterwassers.

Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 12 befindet sich direkt am Balmer See. Ostlich des
Balmer Sees liegen die Inseln Béhmke und Werder. Der Planungsraum gehort naturraumlich zur
Usedomer Schweiz. Aus klimatischer Sicht liegt das Plangebiet im Bereich des Kistenklimas der
Ostsee. Der Vorhabenstandort befindet sich in einem Vorsorgeraum fur Naturschutz und Land-
schaftspflege.

Das gesamte Gemeindegebiet befindet sich im Landschaftsschutzgebiet ,Insel Usedom mit
Festlandgurtel. Die bereits bebauten Bereiche (8§ 34 BauGB) sind nicht Bestandteil dieses
Landschaftsschutzgebietes.

Weitere Angaben sind der Begrindung zum Bebauungsplan Nr. 12 zu entnehmen.
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4.2 Nutzung

Die derzeitige Nutzung des Plangebietes ist eng mit der Lage am Balmer See verbunden. Im
Mittelpunkt der Nutzung steht die damit verbundene Erholungs- und Wassersportfunktion.

Die zwischen der ErschlieBungsflache und der Wasserflache des Balmer Sees gelegenen
Grundstiicke im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 12 dienen Gberwiegend der bereits
geschilderten Erholungsfunktion. Sie sind mit verschiedenen baulichen Anlagen vom Bungalow
bis zum Wochenend- und Bootshaus bebaut.

Die offentlichen Nutzungsmdglichkeiten konzentrieren sich vor allem auf den vorhandenen Wasser-
wanderrastplatz mit dem ausgebauten Seesteg. Die im Plangebiet ausgewiesenen privaten Grund-
stiicke, die an die Wasserflache des Balmer Sees angrenzen, dienen der Erholungsfunktion.

Das Flurstiick 429 ist bereits bebaut und wird als Boots- bzw. Wochenendhaus genutzt. Eine
Bebauung des Flurstiicks 430 wurde teilweise schon vorgenommen. Das Gebéaude befindet sich
noch im Rohbau. Eine Nutzung als Boots- bzw. Wochenendhaus ist derzeit noch nicht erfolgt.

4.3  Ver-und Entsorgung

Die in den Unterlagen zum Bebauungsplan Nr. 12 ,Am Balmer See* der Gemeinde Benz ge-
troffenen Aussagen zu Verkehrsflachen, zur Wasserversorgung und Schmutzwasserentsorgung,
zur Léschwasserversorgung, zu Elektroenergie und zur Telekommunikation werden nicht gean-
dert und haben weiterhin Bestand.

5 Planinhalte

5.1 Nutzung

Die im Bebauungsplan Nr. 12 Uberwiegend festgesetzte Nutzung als sonstiges Sondergebiet
Bootshauser bleibt unverandert bestehen. Der Gebietscharakter und die Zweckbestimmung zie-
len klar auf die Erholungsfunktion in Bezug zur wassersportlichen Nutzung der Grundstucke.

Der Ausschluss eines Uberwiegend wechselnden Personenkreises und des dauerhaften Woh-
nens sind Festlegungen, die die Erholungsfunktion der Eigentiimer unterstitzen.

Das ausgewiesene Areal der 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 12 sichert die Erholungs-
funktion im Zusammenhang mit einer wassersportlichen Nutzung.

Mit der 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 12 werden die Voraussetzungen fir eine behutsa-
me, stadtebaulich geordnete Entwicklung im Bereich der Uferzone des Balmer Sees geschaffen.

Die kleinteiligen MaRnahmen werden zur stadtebaulichen Aufwertung des Plangebietes beitragen.

5.2 Bebauungskonzept

Die geplante Bebauung im raumlichen Geltungsbereich der 2. Anderung des Bebauungsplan Nr.
12 berthrt das bisher zugrunde liegende Bebauungskonzept nicht.

Das Bebauungskonzept ist durch die Lage am Balmer See und die bereits vorhandenen Boots-
und Wochenendhéauser gepragt. Die Grundstiicke liegen direkt am Ufer des Balmer Sees.
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Der uberwiegende Teil der ausgewiesenen Baufelder im rechtskraftigen Bebauungsplan Nr. 12
kdnnen mit einer zu befestigenden Grundflache von bis zu 80 m? tGberbaut werden. Die Baufel-
der 4 und 15 dirfen lediglich mit 65 m2 versiegelt werden.

Die damals zu gering festgesetzte zu befestigende Grundflache in den Baufeldern 4 und 15 soll
mit der 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 12 ,Am Balmer See* der Gemeinde Benz, OT
Balm an die anderen Baufelder mit 80 m2 angepasst werden. Ziel ist eine Gleichstellung der
Baufelder 4 und 15 gegeniber den tbrigen Baufeldern.

Die fur die Baufeld 4 und 15 ausgewiesene BaufeldgréfRe von 65 m2 maximal bebaubarer
Grundflache wird beibehalten. Es wird lediglich eine zusatzliche Versiegelung ausschlieRlich ftr
Nebenanlagen ermoglicht. Die stadtebauliche Ordnung wird durch die Baufeldausweisung gesi-
chert. Die vorhandene kleinteilige Bebauung im Sondergebiet Bootshauser wird beibehalten.

Im raumlichen Geltungsbereich der 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 12 kénnen Terras-
sen aul3erhalb der Baufelder bis zu einer Grundflache von 40 m2 errichtet werden.

Eine Versiegelung der Baugrundstucke durch Nebenanlagen ist bis zu einer GRZ von 0,35 zu-
lassig, dabei sind 40 % der Versiegelung in einer wasserdurchlassigen Bauweise (z. B. Rasen-
gittersteinen, Schotterrasen, Okopflaster) herzustellen.

Im Rahmen der 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 12 wird die Firsthéhe der Hauptgebaude
von 4,50 m auf 5,00 m erhéht. Aufgrund der minimalen Erh6hung der Firsthéhe wird weiterhin
ein harmonisches Einfligen der Gebéaude in das Landschaftshild gewahrleistet.

Das Plangebiet der 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 12 befindet sich in einem uberflu-
tungsgefahrdeten Bereich. Aus Hochwasserschutzgriinden wurde vom westlich gelegenen Ha-
fenbecken bis zum Baufeld 15 eine Uferbefestigung vorgenommen.

Der BHW, welcher einen Ruhewasserspiegel darstellt und nicht den mit Hochwasser einherge-
henden Seegang bericksichtigt, betragt fir Balm am Achterwasser nun 2,10 m NHN (siehe
Richtlinie 2-5 ,Bemessungshochwasserstand und Referenzhochwasserstand“ des Regelwerkes
Klstenschutz M-V) und liegt damit 0,25 m unterhalb des im B-Plan Nr. 12 angegebenen Wer-
tes.”

Die Standsicherheit aller baulichen Anlagen ist gegeniber dem Wasserstand des Bemessungs-
hochwassers (BHW) von 2,10 m NHN (entspricht BHW) und entsprechenden Seegangbelastun-
gen zu sichern. Die Geb&ude dirfen auf Grund ihrer Lage im Uberflutungsgefahrdeten Bereich
nur ohne Unterkellerung ausgefihrt werden.

Zum Schutz der Anlagen sowie zum Ausschluss von Gefahrdungen der Anlagen Dritter (z. B.
durch Abschwemmen von Anlagen bzw. Bauwerksteilen), aber auch zur Abwehr etwaiger ent-
stehender (Kisten-)Schutzanspriiche, werden fir eine Wohn- und Beherbergungsbebauung
SchutzmalBRhahmen mit einer Hochwassersicherheit gegeniiber dem BHW empfohlen. Die
SchutzmaRhahmen sind durch den jeweiligen Bauherrn in den Baufeldern 4 und 15 in eigener
Verantwortung zu realisieren. Die Einhaltung des Hochwasserschutzes wird analog zur Satzung
des rechtskréaftigen Bebauungsplanes Nr. 12 bis 1,20 m HN (entspricht 1,35 m NHN) festge-
setzt.

Dafir gibt es folgende Begriindung: Die Wochenendh&user werden Uberwiegend saisonal ge-
nutzt. In dieser saisonalen Nutzungszeit treten Hochwasserereignisse eher selten auf, so dass
die Gemeinde Benz diese Regelung in Analogie zum Bebauungsplan Nr. 12 fur vertretbar erach-
tet. Als Empfehlung wird jedoch der Hinweis auf einen Schutz gegentber dem BHW von 2,10 m
NHN gegeben.
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Eventuell erforderliche Baulasten, die sich durch die vorgesehene Parzellierung der Grundsti-
cke fur die Baufelder 4 und 15 ergeben, sind durch die jeweiligen Eigentiimer vor der Bauan-
tragstellung zu klaren und nachzuweisen.

Die geplanten MaRnahmen am Balmer See unterstitzen die Aktivitdten im Kustenhinterland.
Den bestehenden Interessen der Gemeinde Benz wird entsprochen.

5.3  Verkehrserschliel3ung
Die ErschlieBung des Plangebietes erfolgt Gber die Strale ,Am Balmer See"“.

Fur die Grundstiicke, auf denen sich die Baufelder 4 und 15 befinden, wird zur Sicherung der
verkehrlichen und technischen Erschliel3ung ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht festgesetzt. Das
Geh-, Fahr- und Leitungsrecht wird in der Planzeichnung (Teil A) gekennzeichnet.

Die Sicherung der 6ffentlich-rechtlichen Erschlie3ung ist durch die Eigentiimer der Grundstticke
mit den Baufeldern 4 und 15 in eigener Verantwortung durch eine Baulasteintragung beim Land-
kreis Vorpommern-Greifswald vorzunehmen. Eine hoheitliche Durchsetzung in der Passierbar-
keit fir Einsatzfahrzeuge und -krafte der Feuerwehr, Rettungskréfte ist zu erreichen.

Der bauausfiihrende Betrieb hat vor Beginn der Bauarbeiten, die sich auf den Stral3enverkehr
auswirken, vom StraRenverkehrsamt des Landkreises Vorpommern-Greifswald in Anklam,
Spantekower Landstral3e 35 eine Anordnung einzuholen, wie die Baustelle abzusperren und zu
kennzeichnen ist (§ 45 Abs. 6 StralRenverkehrsordnung).

5.4  Ver-und Entsorgung

Aussagen zur Ver- und Entsorgung wurden bereits in den Unterlagen zum Bebauungsplan Nr.
12 ,Am Balmer See" getroffen. Diese Angaben besitzen weiterhin Giiltigkeit.

Fur die Ver- und Entsorgung der Grundstiicke mit den Baufeldern 4 und 15 wird ein Geh-, Fahr-
und Leitungsrecht zur Sicherung der verkehrlichen und technischen ErschlieBung der Grundstii-
cke durch die Festlegung einer Leitungstrasse auf den gemeindlichen Flurstiicken 262/3 und
279, Flur 2, Gemarkung Balm ausgewiesen und festgesetzt. Das Leitungsrecht sichert die tech-
nische ErschlieBung der beiden Grundstticke fir die geplanten Wochenendhauser.

Das Leitungsrecht ist zugunsten der Ver- und Entsorgungsunternehmen erforderlich. Es berech-
tigt zur erstmaligen Herstellung und zur Unterhaltung der Leitungssysteme.

Fur die Ver- und Entsorgung ist die Verlegung neuer Leitungen notwendig.

m Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung

Die Trinkwasserversorgung und die Abwasserentsorgung ist mit dem zustandigen Zweckver-
band Wasserversorgung & Abwasserbeseitigung ,Insel Usedom* abzustimmen.

Die Trinkwasserversorgung ist Uber die zentrale Wasserversorgung zu realisieren. Die An-
schlussgenehmigung ist beim zustandigen Zweckverband Wasserversorgung & Abwasserbe-
seitigung ,Insel Usedom® zu beantragen.

Die Ableitung des Regenwassers hat getrennt vom Abwasser zu erfolgen.
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Von den Dach- und Stellflachen anfallendes unbelastetes Regenwasser kann schadlos gegen
Anlieger auf dem Grundstiick versickert werden.

Seitens des Landkreises Vorpommern-Greifswald, Gesundheitsamt werden zur Trinkwasser-
versorgung die nachfolgenden Belange benannt:

Der Bereich des Plangebietes befindet sich auf3erhalb von Trinkwasserschutzgebieten. Bezuglich
der Trinkwasserversorgung muss sichergestellt werden, dass fur das Plangebiet gesundheitlich
einwandfreies Trinkwasser in der geforderten Menge und bei ausreichendem Druck zur Verfiigung
steht.

Die Ausfilhrung von Anschlussarbeiten der neu zu verlegenden Trinkwasserleitungen ist nur
zugelassenen Fachbetrieben zu Gbertragen.

m Loschwasserversorgung

In den Unterlagen zum Bebauungsplan Nr. 12 wurden umfangreiche Angaben zur Léschwas-
serversorgung des Plangebietes getroffen.

In geringer Entfernung zum Baufeld 4 befindet sich die festgesetzte Léschwasserentnahme-
stelle am Balmer See, im Bereich des Baufeldes 2.

Entsprechend der Stellungnahme des Amtes Usedom-Siid vom 03. Juni 2013 wird bestatigt,
dass nach Ricksprache mit dem Wehrfihrer die Loschwasserversorgung fiir den Bebauungs-
plan ausreichend ist.

Die Stutzpunktfeuerwehr Benz verfugt Gber zwei Loschfahrzeuge mit einem Fassungsvermo-
gen von insgesamt ca. 4.500 Liter Wasser. Das angrenzende offene Gewasser, der Balmer
See, ist zur Léschwasserbereitstellung mittels Tragkraftspritze geeignet. Die Erreichbarkeit des
Einsatzortes und das Abstellen der Fahrzeuge im Bedarfsfall sind gewdahrleistet.

m Elektroenergie

Innerhalb des angegebenen raumlichen Geltungsbereiches der 2. Anderung des Bebauungspla-
nes Nr. 12 befinden sich keine Anlagen des Unternehmens der E.ON edis AG. Eine Versorgung
der geplanten Bebauung mit Elektroenergie kann (ber eine Erweiterung/Verstarkung des Anla-
genbestandes abgesichert werden.

m Gasversorgung

Die Gasversorgung Vorpommern GmbH hat in ihrer Stellungnahme vom 27.06.2013 mitgeteilt,
dass im Planbereich keine Versorgungsanlagen aus dem Verantwortungsbereich der Gasver-
sorgung Vorpommern GmbH vorhanden sind.

Eine Versorgung mit Erdgas ist bei gegebener Wirtschaftlichkeit mdglich (Fragen hierzu bitte an
die Abteilung Netz, im NC Greifswald, unter Telefon Nr. 03834 8540-5319). Vor Beginn der Er-
schlieBungsarbeiten ist der Abschluss einer entsprechenden vertraglichen Vereinbarung erfor-
derlich. Es wird gebeten, sich dazu rechtzeitig mit dem Unternehmen in Verbindung zu setzen.
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5.5 Festsetzungen und MalBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft

Teile des raumlichen Geltungsbereiches der 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 12 ,Am
Balmer See" der Gemeinde Benz, OT Balm befinden sich im EU-Vogelschutzgebiet DE 2050-
404 ,Sud-Usedom” und im FFH-Gebiet DE 2049-302 ,Peeneunterlauf, Peenestrom, Achterwas-
ser und Kleines Haff".

Um grol3flachige Erosionen an der Uferkante und damit den Landabtrag an gemeindli-chen und
privaten Flachen sowie der direkt dahinter verlaufenden StraRe Am Balmer See zu verhindern,
beschloss die Gemeinde Benz, eine Kistenschutzanlage zu errichten. Hierzu wurde eine ca.15
m lange Spundwand mit Steindeckwerk im Jahr 2014 gebaut.

Durch die Errichtung der Spundwand mit Steindeckwerk wurde eine Teilfliche von 505 m2 von
der im B-Plan Nr.12 ,Am Balmer See* der Gemeinde Benz, Ortsteil Balm gemal Artenschutz-
recht festgesetzten Mal3nahme in Anspruch genommen:

ACEF : Schaffung von Voraussetzungen fir die Ausbreitung von Schilfréhricht

Im Uferbereich nérdlich der Strale Balm-Neppermin ist durch Einstellung der Mahd und ggf.
durch oberflachige Abgrabung (Herstellung der Wasserstufe) auf einer streifenférmigen, ca. 2 ha
grof3en Flache die Voraussetzung fiir die Ausbreitung von Schilfréhrichten zu schaffen.

Der Verlust der Réhrichtflache durch die Errichtung der Spundwand mit Steindeckwerk wurde in
der beigefligten Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung ermittelt.

Die Kompensationsmafinahme erfolgt auf der Insel Gérmitz der Gemeinde Liutow.

Die MalRnahmeflache liegt in der Gemarkung Neuendorf W, Flur 1, Flursticke 6, 7, 8 , 9/2, 10/2,
17, 18, 19, 20, 21/2, 22/3, 24, 25/3, 25/4, 26, 28, 29, 34, 37, 40, 46, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 67,
68, 70 und 71.

Das erforderliche Kompensationsflachenaquivalent betragt 1.684,5 m2. Die Gesamtflache des
Okokontos betragt 51,75 ha.

Dieser Bedarf an Kompensationsflachenaquivalenten wird der Okokontierung ,Insel Gormitz*
zugeordnet.

Zielstellung der Kompensationsmafinahme ist die Entwicklung bzw. die Wiederherstellung ex-
tensiv genutzter Salzweiden auf nassen Standorten sowie artenreicher Frischgrinlander auf
frischen bis feuchten Standorten.

Das vorhandene Artinventar oligohaliner Salzweiden soll erhalten bzw. verbessert werden.
Durch die Offenhaltung des Kistengriinlandes soll der Lebensraum fiir Brutvogel der Kisten
und extensiven Griunlander entwickelt bzw. verbessert werden.

Fur die Erreichung dieser Ziele ist eine dauerhafte extensive Beweidung mit Rindern als Um-
triebsbeweidung zu installieren. Dartiber hinaus ist ein Weidemanagement zum Schutz von
Wiesenvogelgelegen inkl. Brutvogel-und Biotopmonitoring zu etablieren, mit dem Ziel, insbeson-
dere den Bruterfolg von Limikolen zu erhéhen.
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Voraussetzung fur den Gesamterfolg der vorgesehenen MaRnahmen des Okokontos zur Wie-
derherstellung und Sicherung von Brutvogellebensrdumen der kistennahen Griinlander ist ne-
ben der Wiederherstellung der Insellage durch Rickbau des zur Insel fiuhrenden Deiches au-
Rerdem die Regulierung des Pradationsdruckes. Durch eine gezielte jahrliche Bejagung soll der
Bruterfolg, insbesondere von Limikolen, verbessert werden.

Bestandteil der Gesamtmafinahme sind folgende MalRnahmen:

- Entwicklung und Erhaltung von standorttypischen Salzweiden durch extensive Bewei-
dung

- Entwicklung und Erhaltung von Extensivgriunland auf Mineralstandorten durch extensive
Beweidung

- Weidemanagement zum Schutz von Wiesenvogelgelegen inkl. Brutvogel- und Biotopmo-
nitoring

- Préadationsmanagement durch Bejagung

5.6 Sonstige Belange

Die allgemeinen Hinweise des rechtskraftigen Bebauungsplanes Nr. 12 und der 1. Anderung
des Bebauungsplanes Nr. 12 mit Angaben zu Belangen der Bodendenkmalpflege, Belangen
des Kataster- und Vermessungsamtes, Belangen der unteren Abfallbehdrde, Belange des Im-
missionsschutzes, Hochwasser und Uberflutungsgefahrdeter Bereich, Belangen des Wasser-
und Schifffahrtsamtes, Belangen des Landesamtes fiir zentrale Aufgaben und Technik der Poli-
zei, Brand- und Katastrophenschutz M-V, Belangen der Deutschen Telekom Netzproduktion
GmbH, Belangen des Landesamtes fir innere Verwaltung M-V, Ersatzpflanzungen bei geneh-
migten zusatzlichen Baumféallungen (8 11 Abs. 3 BNatSchG) und den Belangen des Landesam-
tes fur Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei M-V, Belange des Landesamtes fur
Kultur und Denkmalpflege MV, bleiben weiterhin gultig.

Diese allgemeinen Hinweise sind fiir die Satzung zur 2. Anderung des Bebauungsplanes anzu-
wenden und umzusetzen.

Im Rahmen der Aufstellung der Satzung iiber die 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 12 wer-
den weitere planrelevante Belange untersucht. Diese werden in die Begriindung aufgenommen.
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5.7 Flachenbilanz

Die Flachenbilanz wird fir die 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 12 ,Am Balmer See* der
Qemeinde Benz, OT Balm aufgestellt und beinhaltet nur die Angaben zu den Flachen, die im
Anderungsbereich liegen.

Die Gesamtbilanz zum Bebauungsplan Nr. 12 bleibt unveréndert, da die ausgewiesenen Bau-
feldgroéen fur die Baufelder 4 und 15 beibehalten werden.

Flachennutzung FlachengrolRe | FlachengroRRe
in m2 in %
GroRe des Plangebietes der 1. Anderung 3.024,00 100,00
Sondergebiet Boot 1.460,00 47,80
Sondergebiet Boot 1.330,00 43,80

ausgewiesene Baufelder im Sondergebiet Boot

Baufeld 4 65,00 2,00
Baufeld 15 65,00 2,00
Grinflache 1.199,00 39,60
Rohricht 1.199,00 39,60
Verkehrsflachen 365,00 12,60

Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung 365,00 12,60
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Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung
Anlass

Die bauliche Anlage befindet sich im Siidosten des Achterwassers im Gemeindegebiet der Ge-
meinde Benz. Die Spundwand mit Steindeckwerk wurde im Jahr 2014 errichtet.

Um grofiflachige Erosionen an der Uferkante und damit den Landabtrag an gemeindlichen und
privaten Flachen sowie der direkt dahinter verlaufenden StraRe Am Balmer See zu verhindern,
beschloss die Gemeinde Benz, die vorhandene Kistenschutzanlage zu errichten.

Hierzu wurde eine ca.15 m lange Spundwand mit Steindeckwerk errichtet.

Durch die Errichtung der Spundwand mit Steindeckwerk wurde eine Teilflaiche von 505 m? von
der im B-Plan Nr.12 ,Am Balmer See" der Gemeinde Benz, Ortsteil Balm gemaR Artenschutz-
recht festgesetzten MaRnahme in Anspruch genommen:

ACEF: Schaffung von Voraussetzungen fiir die Ausbreitung von Schilfréhricht

Im Uferbereich nérdlich der Stralle Balm-Neppermin ist durch Einstellung der Mahd und ggf.
durch oberflachige Abgrabung (Herstellung der Wasserstufe) auf einer streifenformigen, ca. 2
ha groflen Flache die Voraussetzung fiir die Ausbreitung von Schilfréhrichten zu schaffen.

Der Verlust der Réhrichtflache durch die Errichtung der Spundwand mit Steindeckwerk ist Be-
standteil der vorliegenden Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung.

Biotoptypen und Nutzungsformen im Untersuchungsgebiet:
6.2.1 Schilf-Landréhricht (VRL)

Ermittlung des Lagefaktors:

Da Teile des Plangeltungsbereiches im EU-Vogelschutzgebiet DE 2050-404 ,Siid-Usedom* und
im FFH-Gebiet DE 2049-302 ,Peeneunterlauf, Peenestrom, Achterwasser und Kleines Haff*
liegen, wére ein Lagefaktor von 1,25 zu ermitteln. Der Abstand zu einer Stérquelle betragt we-
niger als 100 m, da das Vorhaben direkt an vorhandene Bauflachen und Verkehrsanlagen an-
grenzt. Daher ist der Lagefaktor um den Wert von 0,25 zu reduzieren und ein Lagefaktor von
1,00 anzusetzen.

Eingriffsbewertung (Kompensationshedarfsermittiung)

Berechnung des Eingriffsflichendquivalents fiir Biotopbeseitigung bzw. Biotopverinde-
rung (unmittelbare Wirkungen/Beeintriachtigungen)

Schilf-Landréhricht (VRL): 339 m? durch Spundwand mit Steindeckwerk
Schilf-Landréhricht (VRL): 166 m? bautechnologisch durch Einbau der Spundwand

Flache ; I?ingriffsfléicrjen-
(m?) des Biotopwert des aquivalent fir Bio-
Biotoptyp Botrofanan (X betroffenen x | Lagefaktor |=|topbeseitigung bzw.
; Biotoptyps Biotopveranderung
Biotoptyps (m? EFA)
Schilf-Landréhricht
(VRL) 505 3 1 1.515
505 gesamt: 1.515

Ingenieurbiiro D. Neuhaus & Partner GmbH, August-Bebel-Stralle 29, 17389 Anklam, Tel.: 03971 2066-0, Fax: 03971 2066-99
Projekt-Nr. 2019-255
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Ermittlung der Versiegelung und Uberbauung

vollversiegelte Zuschlag fur Voll- Eingriffsflachenaquivalent fir Teil-
Biotoptyp bzw. ij"berbau- . versiegelung bzw. | _ | /Vollversiegelung bzw. Uberbauung
te Flache in Uberbauung (m2 EFA)
m? 0,2/0,5
Schilf-
Landrohricht 339 0,5 169,50
(VRL)
339 ___gesamt: 169,50

Berechnung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs

(Eingriffsfidchens Eingriffsfléchen-aquivalent fiir
aquivalent fur Bio- ; s 3 : :
topbeseitigung bzw. | + Teil-/Vollversiegelung bzw. _ Multifunktionaler Kompensations-
. 2 = 2 A
Biotopveranderung Uberbauung (m? EFA) bedarf (m2 EFA)
(m2 EFA)
1.515,00 169,50 1.684,50

Geplante MaBnahmen fiir die Kompensation

In  Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehérde des Landkreises Vorpommern-
Greifswald werden die verbleibenden Eingriffe durch die Einzahlung in das Okokonto VG-015
»insel Gormitz* kompensiert.

Die Kompensationsmalnahme erfolgt auf der Insel Gérmitz der Gemeinde Liitow.

Die Mafllnahmeflache liegt in der Gemarkung Neuendorf W, Flur 1, Flurstiicke 6, 7, 8, 9/2, 10/2,
17,18, 19, 20, 21/2, 22/3, 24, 25/3, 25/4, 26, 28, 29, 34, 37, 40, 46, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 67,
68, 70 und 71.

Das erforderliche Kompensationsflachenéquivalent betrégt 1.684,50 m*KFA. Die Gesamtflache
des Okokontos betragt 51,75 ha.

Dieser Bedarf an Kompensationsflachenaquivalenten wird der C')kokontierung »insel Gormitz*
zugeordnet.

Zielstellung der Kompensationsmaflinahme ist die Entwicklung bzw. die Wiederherstellung ex-
tensiv genutzter Salzweiden auf nassen Standorten sowie artenreicher Frischgriinlander auf
frischen bis feuchten Standorten.

Das vorhandene Artinventar oligohaliner Salzweiden soll erhalten bzw. verbessert werden.
Durch die Offenhaltung des Kiistengriinlandes soll der Lebensraum fiir Brutvogel der Kiisten
und extensiven Griinlander entwickelt bzw. verbessert werden.

Fir die Erreichung dieser Ziele ist eine dauerhafte extensive Beweidung mit Rindern als Um-
triebsbeweidung zu installieren. Darliber hinaus ist ein Weidemanagement zum Schutz von
Wiesenvogelgelegen inkl. Brutvogel-und Biotopmonitoring zu etablieren, mit dem Ziel, insbe-
sondere den Bruterfolg von Limikolen zu erhéhen.

Voraussetzung fir den Gesamterfolg der vorgesehenen MaRnahmen des Okokontos zur Wie-
derherstellung und Sicherung von Brutvogellebensraumen der kiistennahen Griinlénder ist ne-
ben der Wiederherstellung der Insellage durch Riickbau des zur Insel fiilhrenden Deiches au-
RBerdem die Regulierung des Prédationsdruckes. Durch eine gezielte jahrliche Bejagung soll der
Bruterfolg, insbesondere von Limikolen, verbessert werden.
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Bestandteil der Gesamtmafinahme sind folgende MaRnahmen:

- Entwicklung und Erhaltung von standorttypischen Salzweiden durch extensive Bewei-

dung

- Entwicklung und Erhaltung von Extensivgrinland auf Mineralstandorten durch extensive
Beweidung

- Weidemanagement zum Schutz von Wiesenvogelgelegen inkl. Brutvogel- und Biotop-
monitoring

- Pradationsmanagement durch Bejagung
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Satzung des Bebauungsplanes Nr. 12
"Am Balmer See" der Gemeinde Benz,
Ortsteil Balm

Balmer See
BundeswasserstraBe

Gemarkung Balm
Flur 2

Die Grenzen wurden aus Daten der Automatisierten Liegenschaftskarte (ALK)
des Katasteramtes erzeugt.

LEGENDE
E::I Geltungsbereich des B-Planes Nr.12

[[__] Fiache fiir Ausbreitung von Schilfréhricht

Acer: Schaffung von Voraussetzungen fiir die Ausbreitung von Schilfréhricht
auf einer Flache von ca. 2 ha - Gemarkung Balm, Flur 2, Flurstick 279

M 1:5000 26.07.2011

Ingenieurbiro D. Neuhaus & Partner GmbH

Hochbau- und Stadtplanung - Verkehrs- und Tiefbau - Vermessung
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Legende

505 m2 dauerhafter Verlust Schilfréhricht M 1:500
22.07.2020

Flache fur Ausbreitung von Schilfréhricht aus
ACEF - MalBhahme vom 26.07.2011

H/B = 297 / 210 (0.06m2) Allplan 2020



Allgemeine Hinweise

1 Belange der Bodendenkmalpflege

Im Bereich des Bebauungsplanes sind nach gegenwartigem Kenntnisstand Bodendenkmale be-
kannt, die durch die geplanten MaRBnahmen berihrt werden.

Der Geltungsbereich beriihrt im Westteil des Flurstiicks 262/3 das geschiitzte Bodendenkmal
Balm Fundplatz 1. Es kann davon ausgegangen werden, dass dieses Graberfeld sich nicht tber
die Dorfstraf3e hinaus in Richtung Balmer See erstreckt.

GemalR § 2 Abs. 5i. V. m. § 5 Abs. 2 DSchG M-V sind auch unter der Erdoberflache, in Gewas-
sern oder in Mooren verborgen liegende und deshalb noch nicht entdeckte archéologische Fund-
statten und Bodenfunde geschiitzte Bodendenkmale.

Das Vorhaben beruhrt Bodendenkmale. Fur das Vorhaben ist deshalb eine Genehmigung nach
8 7 (1) DSchG M-V erforderlich.

Erfordern die geplanten MalRhahmen eine Genehmigung der Unteren Denkmalschutzbehodrde
gemal 8§ 7 (1) DSchG M-V, so kann diese nur beflrwortet werden, wenn die aufgefiihrten Ne-
benbestimmungen gemal § 7 (5) DSchG M-V in die Genehmigung aufgenommen werden.

Erfordern die vorgesehenen MaRnahmen eine Planfeststellung, Genehmigung, Erlaubnis, Bewil-
ligung oder Zulassung nach anderen gesetzlichen Bestimmungen als dem DSchG M-V, so kann
das gemal § 7 (6) DSchG M-V erforderliche Einvernehmen dazu nur hergestellt werden, wenn
die aufgefiihrten Nebenbestimmungen gemaf § 7 (5) DSchG M-V aufgenommen werden.

Nebenbestimmungen:

Im Gebiet des Vorhabens sind Bodendenkmale bekannt, die nach der der Stellungnahme des
Landesamtes fur Kultur und Denkmalpflege vom 16.06.2010 beiliegenden Karte in die Planzeich-
nung nachrichtlich ibernommen werden. Die Genehmigung ist an die Einhaltung folgender Be-
dingungen gebunden:

Vor Beginn jeglicher Erdarbeiten muss die fachgerechte Bergung und Dokumentation der mit
der Farbe Blau gekennzeichneten Bodendenkmale sichergestellt werden. Die Kosten fir diese
MaRnahmen tragt der Verursacher des Eingriffs [§ 6 (5) DSchG M-V]. Uber die in Aussicht ge-
nommenen MalRhahmen zur Bergung und Dokumentation des Bodendenkmals ist das Landes-
amt fur Kultur und Denkmalpflege rechtzeitig vor Beginn der Erdarbeiten zu unterrichten.

Aus archéologischer Sicht sind im Geltungsbereich des Vorhabens weitere Funde méglich.

Die folgenden Hinweise sind zu beachten:

Fir Bodendenkmale, die bei Erdarbeiten zufallig neu entdeckt werden, gelten die Bestimmungen
des § 11 DSchG M-V. In diesem Fall ist die Untere Denkmalschutzbehdrde unverziglich zu be-
nachrichtigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Eintreffen eines Mitarbeiters oder Beauf-
tragten des Landesamtes in unverandertem Zustand zu erhalten. Die Verpflichtung erlischt flnf
Werktage nach Zugang der Anzeige, doch kann die Frist fir eine fachgerechte Untersuchung im
Rahmen des Zumutbaren verlangert werden [§ 11 (3) DSchG M-V].

Eine Beratung zur Bergung und Dokumentation von Bodendenkmalen ist bei der zustandigen Un-
teren Denkmalschutzbehdrde bzw. beim Landesamt fur Kultur und Denkmalpflege, Arch&ologie
und Denkmalpflege, Domhof 4/5, 19055 Schwerin zu erhalten.

Die fachgerechte Bergung und Dokumentation von Bodendenkmalen kann gemaf3 § 10g Ein-
kommenssteuergesetz (EStG) steuerlich begiinstigt werden. Die Inanspruchnahme einer Steuer-
vergunstigung setzt voraus, dass die MalRhahmen vor Beginn ihrer Ausfiihrung mit dem Landes-
amt fUr Kultur und Denkmalpflege als zustéandige Bescheinigungsbehorde abgestimmt und ent-
sprechend dieser Abstimmung durchgefiihrt worden sind. Seitens des Landesamtes fur Kultur
und Denkmalpflege wird ausdrucklich darauf hingewiesen, dass die denkmalschutzrechtliche Ge-
nehmigung bzw. die Baugenehmigung nicht die Abstimmung mit dem Landesamt fur Kultur und
Denkmalpflege im steuerrechtlichen Bescheinigungsverfahren ersetzen.



Belange des Kataster- und Vermessungsamtes

Im Bereich der geplanten MaBhahme befindet sich der TP Nr. 771010911. Die Lagefestpunkte
mussen gesichert werden, da sie gesetzlich geschitzt sind und eine Wiederherstellung sehr kos-
tenaufwendig ist. Sollte bei der durchzufiihrenden MaRhahme die Standsicherheit des TPs beein-
tréachtigt werden, muss eine schriftliche Anzeige an das Landesamt fur innere Verwaltung, Amt fur
Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen, Libecker StralRe 289, 19059 Schwerin ab-
gegeben werden.

Belange der unteren Abfallbehdrde

Die Satzung uber die Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abféllen im Landkreis Ost-
vorpommern vom 06.11.2000 (Abfallwirtschaftssatzung — AwS), verdffentlicht im Amtlichen Mittei-
lungsblatt des Landkreises Ostvorpommern, Peene-Echo Nr. 12 vom 05.12.2000 S. 4 ff, ist ein-
zuhalten. Diese Satzung ist Uber das Umweltamt des Landkreises Vorpommern-Greifswald zu
erhalten oder Uber die Internetseiten des Landkreises Vorpommern-Greifswald (http://www.kreis-
ovp.de) sowie der Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH des Landkreises Vorpommern-
Greifswald (http://www.veo-karlsburg.de) verfligbar.

Die Mull- bzw. Wertstoffcontainerstandorte sind zweckméaRig und burgerfreundlich zu planen und
herzurichten. Dabei ist Folgendes zu beachten:

Die zZufahrten zu den Mullbehélterstandorten sind so anzulegen, dass ein Rickwartsfahren mit
Mullfahrzeugen nicht erforderlich ist (§ 16 Unfallverhutungsvorschrift VBG 126). Bei der Errichtung
von Wendeanlagen am Ende einer StichstraRe sind diese nach der ,Richtlinie fiir die Anlage von
Stral3en — Teil: ErschlieBung (RAS-E)" so anzulegen, dass ein Wenden ohne ZurtickstoRen mdg-
lich ist. Das bedeutet, dass zumindest Wendeplatze mit einem Durchmesser von 18 m angelegt
werden mussen.

Der bei BaumaRnahmen anfallende Bodenaushub und andere mineralische Abfélle sind entspre-
chend den Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abféllen —
Technische Regeln — der Mitteilungen der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) 20, von
11/1997, 11/2003 und 11/2004 zu verwerten.

Waéhrend der Baumafinahme auftretende Hinweise auf Altlastverdachtsflachen (vererdete Mull-
korper, Verunreinigungen des Bodens, Oberflachen- und Grundwassers u. a.) sind der unteren
Abfallbehdrde des Landkreises Vorpommern-Greifswald sofort anzuzeigen. Die Arbeiten sind ge-
gebenenfalls zu unterbrechen.

Hochwasser und Uberflutungsgeféahrdeter Bereich

Das Bebauungsplangebiet befindet sich in Balm im direkten Kustenbereich des ,Achterwas-
sers/Balmer See" (Gewasser |. Ordnung) und ist infolge der nattrlichen Héhenlage Uberflutungs-
gefahrdet sowie auch entsprechenden Seegangsbelastungen ausgesetzt.

Im Marz 2009 wurde seitens des Landes Mecklenburg-Vorpommern das ,Regelwerk Kisten-
schutz M-V* herausgegeben. In diesem Regelwerk wurden auch die Bemessungshochwasser-
stande den neueren Erkenntnissen und Berechnungen angepasst. So wurden fiur diverse Bin-
nenkistenbereiche im Amtsbereich des Staatlichen Amtes fur Umwelt und Natur Ueckermiinde
neue Bemessungshochwasser (BHW) ausgewiesen.



Entsprechend dem o. g. Regelwerk ist nunmehr im Bereich Balm ein BHW von 2,35 m NHN gul-
tig, laut ehemaligem ,Generalplan Kisten- und Hochwasserschutz M-V* betrug das BHW 1,75 m
HN. NHN ist seit 2005 das giltige amtliche Hdhenbezugsniveau des Landes Mecklenburg-
Vorpommern und liegt 15 cm unter dem vorher verwendeten HN-Niveau (2,35 m NHN entspricht
somit 2,20 m HN).

In diesem Bereich erfolgt kein aktiver Hochwasserschutz durch das Land Mecklenburg-Vorpom-
mern. Bei den baulichen Anlagen ist durch den Bauherrn mittels geeigneter baulicher MaRBnah-
men ein den Nutzungserfordernissen angepasster Hochwasserschutz selbststandig sicherzustel-
len. Von hier wird ein Schutz bis mindestens 1,20 m HN (entspricht in etwa HW 100) festgesetzt.
(Anmerkung: 1,35 m NHN entspricht 1,20 m HN, die H6hen von NN und NHN sind gleich.)

Allerdings befinden sich die neuen BHW (lt. Regelwerk Kistenschutz M-V vom Marz letzten Jah-
res) bereits wieder in der Priifung und Uberarbeitung. So sollen in einem absehbaren Zeitraum
fur die gesamte deutsche Ostseekiste (Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein) ab-
gestimmte BHW vorgelegt werden.

In den Festlegungen zum Hochwasser- und Uberflutungsschutz sollte zwischen Gebaudebestand
und neu zu errichtenden baulichen Anlagen bzw. Um- und Ersatzbau bestehender baulicher an-
lagen unterschieden werden, da davon auszugehen ist, dass fir die bestehenden baulichen An-
lagen ein entsprechender Hochwasserschutz nicht umgesetzt und die Standsicherheit nicht ge-
wahrleistet wird.

Fir Neubauten sowie Um- und Ersatzbau bestehender baulicher Anlagen ist die Standsicherheit
gegenuber 2,35 m NHN (entspricht BHW) sowie etwaigen Seegangsbelastungen zu gewahrleis-
ten.

Bei der Errichtung elektrotechnischer Anlagen sowie der etwaigen Lagerung wassergefahrdender
Stoffe ist das BHW ebenfalls zwingend zu beachten.

Die obigen Forderungen sind auch im Sinne des § 13 LBauO M-V sowie zum Schutz von Leib
und Leben sowie Sachwerten der jeweiligen Nutzer als auch Dritter (zum Beispiel infolge Zersto-
rung und Abschwemmen von Bauwerksteilen) erforderlich.

GemaR § 89 Abs. 1 LWaG ist die Errichtung, wesentliche Anderung oder Beseitigung baulicher
Anlagen an Kistengewdassern in einem Abstand von 200 Metern land- und seewarts von der Mit-
telwasserlinie bei der Wasserbehorde rechtzeitig anzuzeigen. Die Anzeigepflicht besteht nicht,
wenn das Vorhaben nach anderen Rechtsvorschriften einer Zulassung oder Anzeige bedarf. Die
hierflr zustandige Behorde hort die Wasserbehorde (StAUN Ueckermiinde) vor ihrer Entschei-
dung an.

Ein Vorhaben ist grundsatzlich zu untersagen, wenn es nicht mit den Belangen des Kistenschut-
zes als offentliche Aufgabe vereinbar ist (8 89 Abs. 2 LWaG). AulRerdem kann die Wasserbehor-
de, sofern weitere Malinahmen zum Schutz der Belange des Kistenschutzes erforderlich sind,
Auflagen erteilen, mit denen die angezeigte Handlung auch befristet oder beschrankt wird (8 89
Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 20 Abs. 3 LWaG).

Entsprechend den Hinweisen in der Stellungnahme des Staatlichen Amtes fur Landwirtschaft und
Umwelt Vorpommern vom 19.06.2013 sind folgende Belange zu bertcksichtigen:

Aufgrund neuer Erkenntnisse wurden die Bemessungshochwasserstéande (BHW) fir die gesamte
deutsche Ostseekiiste (M-V und Schleswig-Holstein) neu abgestimmt. Der BHW, welcher einen
Ruhewasserspiegel darstellt und nicht den mit Hochwasser einhergehenden Seegang berick-
sichtigt, betragt fir Balm am Achterwasser nun 2,10 m NHN (siehe Richtlinie 2-5 ,Bemessungs-
hochwasserstand und Referenzhochwasserstand” des Regelwerkes Kiistenschutz M-V) und liegt
damit 0,25 m unterhalb des im Bebauungsplan Nr. 12 angegebenen Wertes.

Bei der im Baufeld 4 vorgesehenen Bebauung handelt es sich jedoch um ein Wochenendhaus.
Zum Schutz der Anlagen sowie zum Ausschluss von Gefahrdungen der Anlagen Dritter (z. B.
durch Abschwemmen von Anlagen bzw. Bauwerksteilen), aber auch zur Abwehr etwaiger entste-
hender (Kisten-)Schutzanspriiche, sind fur eine Wohn- und Beherbergungsbebauung Schutz-
maflnahmen mit einer Hochwassersicherheit gegentber dem BHW zu empfehlen.

Die getroffene Aussage und die Empfehlung gelten fiir das Baufeld 15 analog.



Belange des Wasser- und Schifffahrtsamtes

Das Gebiet des Bebauungsplanes grenzt an die Bundeswasserstra3e Balmer See und umfasst
Teile der BundeswasserstraRe des Balmer Sees zum Zwecke der Austibung hoheitlicher Befug-
nisse der Gemeinde Benz.

Nach § 31 und § 34 Bundeswasserstrallengesetz (WaStrG) vom 2. April 1963 in der Neufassung
der Bekanntmachung vom 23. Mai 2007 (BGBI. | S. 971 und 972)

e ist fur die Errichtung, die Veranderung und den Betrieb von Anlagen in, Uber oder unter einer
Bundeswasserstra3e oder an ihren Ufern eine strom- und schifffahrtspolizeiliche Genehmigung
einzuholen, in der die Belange der Schifffahrt gegebenenfalls durch Auflagen bertcksichtigt
werden,

o durfen Anlagen und ortsfeste Einrichtungen aller Art weder durch ihre Ausgestaltung noch
durch ihren Betrieb zu Verwechslungen mit Schifffahrtszeichen Anlass geben, deren Wirkung
beeintrachtigen, deren Betrieb behindern oder Schiffsfiihrer durch Blendwirkungen, Spiegelun-
gen oder anderes irrefihren oder behindern. Wirtschaftswerbung in Verbindung mit Schiff-
fahrtszeichen ist unzulassig.

Projekte von Beleuchtungsanlagen oder Leuchtreklamen im Bebauungsplan Nr. 12 und in der
Satzung (ber die 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 12, die von der WasserstraRe aus
sichtbar sind, sind dem Wasser- und Schifffahrtsamt Stralsund frihzeitig zur Stellungnah-
me/Genehmigung vorzulegen.

Belange des Landesamtes fir zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand-
und Katastrophenschutz M-V

Die benannte Flache liegt in einem Gebiet/geht durch ein Gelande, worlber dem Munitionsber-
gungsdienst (MBD) keine Hinweise auf mogliche Kampfmittel vorliegen. Zu den angefragten
Bauabschnitten liegen dem MBD derzeit eine Sortie von Kriegsluftbildern aus dem Jahr 1943 so-
wie Vermessungsaufnahmen von 1953 vor. Auf den Luftbildern ist keine Belastung erkennbar.
Aus Sicht des Munitionsbergungsdienstes besteht derzeit kein Erkundungs- und Handlungsbe-
darf.

Sollten dennoch Fragen bestehen, steht Herr Zschiesche, Tel. 038379 20316 oder ein Vertreter
zur Verflgung.

Nach bisherigen Erfahrungen ist es nicht auszuschlieen, dass auch in fur den Munitionsber-
gungsdienst als nicht kampfmittelbelastet bekannten Bereichen Einzelfunde auftreten kdnnen.
Aus diesem Grunde sind Tiefbauarbeiten mit entsprechender Vorsicht durchzufiihren. Sollten bei
diesen Arbeiten kampfmittelverdéchtige Gegenstéande oder Munition aufgefunden werden, ist aus
Sicherheitsgriinden die Arbeit an der Fundstelle und der unmittelbaren Umgebung sofort einzu-
stellen und der Munitionsbergungsdienst zu benachrichtigen. Nétigenfalls ist die Polizei und ggf.
die ortliche Ordnungsbehérde hinzuzuziehen.

Belange der Deutschen Telekom Netzproduktion GmbH

Fir den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit dem
StralBenbau und den BaumaRnahmen der anderen Leitungstrager ist es notwendig, dass Beginn
und Ablauf der ErschlielBungsmaf3nahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen Telekom AG
so frih wie méglich, mindestens 6 Monate vor Baubeginn, schriftlich bei der Deutschen Telekom
Netzproduktion GmbH, TI NL NO, Rs.PTI 21, Team FS, Postfach 229, 14526 Stahnsdorf, E-Malil
Ti-NI-No-Pti-21-Fs@telekom.de angezeigt werden.

Bei der Bauausfuhrung ist darauf zu achten, dass Beschadigungen an Telekommunikationslinien
vermieden werden und aus betrieblichen Griinden (z. B. im Falle von Stérungen) jederzeit der
ungehinderte Zugang zu vorhandenen Telekommunikationslinien méglich ist.



Es ist deshalb erforderlich, dass sich die bauausfiihrende Firma zwei Wochen vor Baubeginn Uber die
Lage der zum Zeitpunkt der Bauausfihrung vorhandenen Telekommunikationslinien bei der Deutschen
Telekom Netzproduktion GmbH, TI NL Nordost, Ressort PTI 21, Postfach 229, 14526 Stahnsdorf infor-
miert.

Die Kabelschutzanweisung der Deutschen Telekom AG ist zu beachten.

Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das ,Merkblatt iber Baumstandorte und unterirdische Ver-
und Entsorgungsanlagen” der Forschungsgesellschaft fiir Stral3en- und Verkehrswesen, Ausgabe 1989
— siehe hier u. a. Abschnitt 3 — zu beachten. Einer Uberbauung der Telekommunikationslinien wird
durch die Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH nicht zugestimmt, weil dadurch der Bau, die Unter-
haltung und Erweiterung verhindert wird und ein erhebliches Schadensrisiko fur die Telekommunikati-
onslinie besteht.

Belange des Landesamtes flr innere Verwaltung M-V

Im Bereich des Plangebietes befinden sich gesetzlich geschitzte Festpunkte der amtlichen geodati-
schen Grundlagennetze des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

Die genaue Lage der Festpunkte ist der Anlage zur Stellungnahme des Landesamtes fur innere Verwal-
tung vom 02.06.2010 zu entnehmen. Die Festpunkte sind dort farbig markiert. In der Ortlichkeit sind die
Festpunkte durch entsprechende Vermessungsmarken gekennzeichnet (,vermerkt). Lagefestpunkte
(,TP*) haben zudem noch im Umgebungsbereich bis zu 25 m wichtige unterirdische Festpunkte, Gber
die bei Bedarf gesondert informiert wird.

Vermessungsmarken sind nach 8 7 des Gesetzes lUber die Landesvermessung und das Liegenschafts-
kataster des Landes Mecklenburg-Vorpommern — Vermessungs- und Katastergesetz (VermKatG) — in
der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Juli 2002 (GVOBI. M-V S. 524), zuletzt geédndert durch das
Gesetz vom 16. Februar 2009 (GVOBI. M-V S. 261), gesetzlich geschitzt:

- Vermessungsmarken dirfen nicht unbefugt eingebracht, in ihrer Lage verandert oder entfernt werden.

- Zur Sicherung der mit dem Boden verbundenen Vermessungsmarken des Lage-, Hohen- und Schwe-
refestpunktfeldes darf eine kreisférmige Schutzflache von zwei Metern Durchmesser weder Uberbaut
noch abgetragen oder auf sonstige Weise veréndert werden. Um die mit dem Boden verbundenen
Vermessungsmarken auch zukinftig fur satellitengestiitzte Messverfahren (z. B. GPS) nutzen zu kén-
nen, sollten im Umkreis von 30 Metern um die Vermessungsmarken Anpflanzungen von Baumen oder
hohen Strauchern vermieden werden.

- Der feste Stand, die Erkennbarkeit und die Verwendbarkeit der Vermessungsmarken dirfen nicht ge-
fahrdet werden, es sei denn, notwendige MalRhahmen rechtfertigen eine Gefahrdung der Vermes-
sungsmarken.

- Wer notwendige MaRRnahmen treffen will, durch die geodétische Festpunkte geféahrdet werden kénnen,
hat dies unverzuglich dem Amt fir Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen mitzuteilen.

Falls Festpunkte bereits jetzt durch das Bauvorhaben gefahrdet sind, ist rechtzeitig (ca. 4 Wochen vor
Beginn der Baumalnahme) ein Antrag auf Verlegung des Festpunktes beim Amt fir Geoinformation,
Vermessungs- und Katasterwesen zu stellen.

Ein Zuwiderhandeln gegen die genannten gesetzlichen Bestimmungen ist eine Ordnungswidrigkeit und
kann mit einer Geldbuf3e bis zu 5.000 Euro geahndet werden. Schadensanspriiche werden geltend ge-
macht.

Das Merkblatt Gber die Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte ist zu beachten.

Regelungen zur Nutzungsaufnahme der neuen Bebauung

Vor der Nutzungsaufnahme der Neubebauung im Baufeld 8 auf Flurstiick 9/3 und im Baufeld 13 auf
Flurstiick 9/9 muss die jeweils vorhandene Bebauung des Wochenendhauses abgerissen sein.
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Ersatzpflanzungen bei genehmigten, zusétzlichen Baumfallungen
(8 11 Abs. 3 BNatSchG)

Das Féllen von Baumen, die nicht ausdricklich zur Rodung freigegeben sind, stellt nach § 213
BauGB eine Ordnungswidrigkeit dar und ist ohne vorheriges Genehmigungsverfahren unzulassig.
Zusatzliche Baumfallungen missen deshalb begriindet werden und sind bei der zustandigen Ge-
nehmigungsbehoérde zu beantragen. Fir das Plangebiet werden folgende Festsetzungen nach
Baumschutzkompensationserlass (Amtsblatt fir M-V 2007 vom 15. Oktober 2007 — IV180-P1547-
2/03) festgelegt:

¢ Einzelbaume
Einzelbdume im Sinne dieses Erlasses sind Baume mit einem Stammumfang ab 50 Zentime-
tern, gemessen in einer Héhe von 130 Zentimetern Uber dem Erdboden. Bei mehrstammigen
Baumen missen mindestens zwei Stimme (nicht Aste, wie zum Beispiel Grobaste) zusammen
einen Stammumfang von 50 Zentimetern Uber dem Erdboden, aufweisen. Wenn der Kronenan-
satz unter einer Hohe von 130 Zentimetern Uber dem Erdboden liegt, ist der Stammumfang
beider Stdmme unter dem Kronenansatz maRgeblich.

e Baumgruppen
Eine Baumgruppe besteht aus mindestens drei Baumen, die in einem raumlichen Zusammen-
hang stehen und eine optische Einheit bilden. Die einzelnen Baume der Baumgruppe mussen
jeweils flr sich genommen einen Stammumfang von 50 Zentimetern, gemessen in einer Héhe
von 130 Zentimetern Uber dem Erdboden, haben.

Geholze, die dem gesetzlichen Geholzschutz nach § 11 Abs. 3 BNatSchG unterliegen, sind bei
vorgesehener Beseitigung bei der daflr zustandigen Behdrde, dem Landkreis Vorpommern-
Greifswald als untere Naturschutzbehérde, schriftlich zu beantragen.

Belange des Landesamtes fiir Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fische-
rei M-V

Seitens des Landesamtes flr Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei M-V wird auf
die folgenden einzuhaltenden Bedingungen fur das Plangebiet hingewiesen:

¢ Nordlich des Plangebietes befindet sich in unmittelbarer Nahe das Laichschongebiet ,Balmer
See" (8 12 Kustenfischereiverordnung M-V). Das Planungsgebiet grenzt damit an ein fischerei-
lich sensibles Gebiet. Eine Beeintrachtigung des Laichschongebietes ist auszuschlie3en.

¢ Arbeiten im Bereich des Roéhrichts und im Gewasser sind nicht in der Hauptfortpflanzungszeit
der Fische auszufuhren (1. April bis 31. Mai).

e Fur das Vorhaben sind gewasservertragliche Materialien zu verwenden und Schadstoffeintrage
(z. B. Ol) zu vermeiden.

e Es ist sicherzustellen, dass keine Schad- und Nahrstoffe in das Gewasser eingetragen werden.
¢ Die Abwasserentsorgung hat tber Anschluss an das 6ffentliche Netz zu erfolgen.
¢ In der Nutzerordnung und auf den Hinweistafeln forNutzer-derKanuverleihstation ist auf das

Laichschongebiet, die Schonung des Rd6hrichtgirtels und die Beachtung von Fanggeréaten der
Berufsfischerei hinzuweisen.
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Weiterhin sind die folgenden Hinweise zu beachten:

e Spatestens 14 Tage vor Beginn von Arbeiten im Uferbereich/im Gewésser ist die zustandige
AuBenstelle des LALLF zu informieren. Nach Beendigung der Arbeiten ist die AuRenstelle
ebenfalls zu informieren.

- Fischereiaufsichtsstation Usedom, Bereich Ueckermiinde
17373 Ueckermiinde, Altes Bollwerk 1, Tel. 039771 22700

¢ Fanggerate der Berufsfischerei sind zu beachten und Beeintrachtigungen und Beschadigungen
zu vermeiden. Bei Beschadigungen von Fanggeraten ist Schadensersatz an den betreffenden
Fischer zu leisten.

¢ Falls durch die Vorhaben das Fischereirecht des Landes Mecklenburg-Vorpommern (8 4 Abs. 2
Landesfischereigesetz M-V vom 13.04.2005, GVOBI. M-V S. 153) beeintrachtigt wird oder eine
Beeintrachtigung der Fischbestdnde oder deren Reproduktionsbedingungen festgestellt wird,
erfolgt vorsorglich der Hinweis auf Schadensersatz an den Fischereiberechtigten geméafi § 19
Abs. 3 FischG M-V in Verbindung mit § 823 BGB.

Hinweise zur Sicherung der 6ffentlich-rechtlichen ErschlielBung der Flursticke 9/2
bis 9/10, Flur 2, Gemarkung Balm

Die Grundstuickseigentiimer der Flurstiicke 9/2 bis 9/10, Flur 2, Gemarkung Balm haben die 6f-
fentlich-rechtliche ErschlieBung der hinterliegenden Flursticke 9/2 bis 9/10, Flur 2, Gemarkung
Balm in eigener Verantwortung durch Baulasteintrag beim Landkreis Vorpommern-Greifswald zu
sichern.

Belange des Landesamtes fur Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern

Das Vorhaben berihrt Bodendenkmale (vgl. der Stellungnahme vom 25.06.2013 beiliegenden
Karte). Fir das Vorhaben ist deshalb eine Genehmigung nach § 7 DSchG M-V erforderlich.

Erfordern die geplanten Maflinahmen eine Genehmigung der unteren Denkmalschutzbehérde
gemal § 7 (1) DSchG M-V, so kann diese nur beflrwortet werden, wenn die aufgefiihrten Ne-
benbestimmungen gemal § 7 (5) DSchG M-V in die Genehmigung aufgenommen werden.

Erfordern die vorgesehenen MalRhahmen eine Planfeststellung, Genehmigung, Erlaubnis, Bewil-
ligung oder Zulassung nach anderen gesetzlichen Bestimmungen als dem DSchG M-V, so kann
das gemal § 7 (6) DSchG M-V erforderliche Einvernehmen dazu nur hergestellt werden, wenn
die aufgefiihrten Nebenbestimmungen gemaf § 7 (5) DSchG M-V entsprechend aufgenommen
werden.

Nebenbestimmungen:

Im Gebiet des Vorhabens sind Bodendenkmale bekannt, die nach der der Stellungnahme des
Landesamtes fir Kultur und Denkmalpflege M-V vom 25.06.2013 beiliegenden Karte in die Plan-
zeichnung nachrichtlich ibernommen werden. Die Genehmigung ist an die Einhaltung folgender
Bedingungen gebunden:

Vor Beginn jeglicher Erdarbeiten muss die fachgerechte Bergung und Dokumentation der mit
der Farbe Blau gekennzeichneten Bodendenkmale sichergestellt werden. Die Kosten fir diese
MaRnahmen tragt der Verursacher des Eingriffs [§ 6 (5) DSchG M-V]. Uber die in Aussicht ge-
nommenen MalRnahmen zur Bergung und Dokumentation des Bodendenkmals ist das Landes-
amt fur Kultur und Denkmalpflege rechtzeitig vor Beginn der Erdarbeiten zu unterrichten.

Hinweis:

Eine Beratung zur Bergung und Dokumentation von Bodendenkmalen ist bei der zustandigen unte-
ren Denkmalschutzbehtérde bzw. beim Landesamt fur Kultur und Denkmalpflege, Domhof 4/5,
19055 Schwerin zu erhalten.
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Festsetzungen und allgemeine Hinweise gemaR der Satzung zur 2. Anderung des Bebauungs-
planes Nr. 12 ,Am Balmer See" der Gemeinde Benz, Ortsteil Balm werden durch Einrahmen
kenntlich gemacht.

Planungsrechtliche Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung (8 9 (1) Nr. 1 BauGB)

Das Sondergebiet (§ 11 BauNVO) Bootshauser dient zu Zwecken der Erholung ausschlief3lich
dem Freizeitwohnen im Zusammenhang mit einer wassersportlichen Nutzung.

Zuléssig sind ausschlieBlich die Errichtung von Wochenend- bzw. Bootshéusern. Ferienhduser
sind unzuldssig. Mobile Unterkiinfte sind unzuléssig.

Die Nutzung durch einen tberwiegend wechselnden Personenkreis ist nicht zuldssig. Dauer-
wohnnutzung ist unzuléssig.

Die vorhandenen Boots- und Wochenendhauser dirfen bei Abgang nur innerhalb des Baufel-
des in der festgesetzten GroRe und gemal den getroffenen Festsetzungen erneuert werden.
Bei Abgang und Neubau eines Boots- und Wochenendhauses gelten die unter Punkt 2.6 und
2.8 festgeschriebenen Festsetzungen zum Kisten- und Hochwasserschutz.

Pkw-Stellplatze sind fur die Baufelder 1, 6, 7 und 14 nur auf den privaten Grundstucksflachen
zulassig. Pkw-Stellplatze fur die Baufelder 2, 3, 4 sind auf der 6ffentlichen Stellflache gestattet.
Der Pkw-Stellplatz fiir das Baufeld 15 ist auf der 6ffentlichen Stellflache zulassig.

Pkw-Stellplatze fur die Baufelder 8, 9, 10, 11, 12 und 13 sind nur auf dem Flurstiick 9/10 zul&s-
sig.

Die Errichtung von Garagen und Carports ist unzulassig. Bestehende Garagen und Carports
durfen bei Abgang nur in gleicher Art und Weise erneuert werden.

Die vorhandenen Bootsstege innerhalb des Geltungsbereiches dirfen bei Abgang nur in der
gleichen Art und Weise erneuert werden.

Das Errichten und Betreiben von Windradern zur Gewinnung von elektrischer Energie ist auf
den Grundstiicken der Wochenend- und Bootshauser nicht gestattet.

Das Sondergebiet Gastronomie (8 11 BauNVO) dient der Unterbringung einer gastronomischen
Einrichtung zur Versorgung des Gebietes und zur Verbesserung der touristischen Angebote am
Balmer See.

Zulassig sind die Errichtung und Betreibung einer gastronomischen Einrichtung oder eines Im-
bisses.

Die Errichtung eines Gebaudes oder das Aufstellen einer mobilen Einrichtung zur Versorgung
des Gebietes ist nur im daflr festgesetzten Baufeld 2 zulassig.

Das Sondergebiet Sanitéar (§ 11 BauNVO) dient der Unterbringung sanitarer Einrichtungen.

Die Anordnung eines Gebaudes fir die Unterbringung sanitéarer Anlagen ist nur im dafir fest-
gesetzten Baufeld 3 zulassig.



2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.1

Maf3 der baulichen Nutzung (8 9 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BauGB)

Die bebaute Flache aus Wochenend- und Bootshaus, Terrasse und Nebenanlagen darf die in
der Nutzungsschablone des jeweiligen Baufeldes festgesetzte Grundflache nicht tiberschreiten
(Baufeld 1, 4, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14 und 15).

Im Baufeld 2 betragt die maximal zu bebauende Flache 20 m2. Die bebaute Flache aus gastro-
nomischer Einrichtung, Terrasse und Nebenanlagen darf die festgesetzte Grundflache nicht
Uberschreiten.

Im Baufeld 3 kann die Grundflache fur die 6ffentlichen sanitaren Anlagen maximal 51 m2 betra-
gen.

Eine Uberschreitung der festgesetzten Gebaudehohe ist unzuléssig.

Die Geb&audehdhe ist die maximale vertikale Ausdehnung jeglicher Gebaudeteile in Bezug auf
NN (von Oberkante Bodenplatte bis Oberkante First).

Bei einem Neubau sowie einem Um- und Ersatzneubau bestehender baulicher Anlagen ist
durch den Bauherrn mittels geeigneter MaRnahmen ein angepasster Hochwasser- und Uberflu-
tungsschutz sicherzustellen. Von hier wird ein Schutz bis mindestens 1,20 m HN (entspricht in
etwa HW,qo) festgesetzt. (Anmerkung: 1,35 m NHN entspricht 1,20 m HN, die H6hen von NN
und NHN sind gleich.)

Fir die Anhebung der Ful3bodenoberkante sind nur Aufstanderungen mittels Pfahlen zulassig.
Aufschittungen sind nicht gestattet. In den Baufeldern 4 und 15 sind Aufschittungen zulassig.

Unterkellerungen von Gebauden sind ausgeschlossen.

Die festgesetzte Gebaudehdhe betragt fir das Baufeld 2 maximal 4,00 m (von UK Bodenplatte
bis OK First) bei Einhaltung des Hochwasserschutzes bis 1,20 m HN (maximale Gebaudehdhe
5,35 m NN).

Die festgesetzte Gebaudehohe betragt fur die Baufelder 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
und 15 maximal 4,50 m (von OK Bodenplatte bis OK First) bei Einhaltung des Hochwasser-
schutzes bis 1,20 m HN (maximale Gebaudehdhe 5,85 m NN).

Die zuldssige Gebaudehohe fir das Baufeld 3 ist in der Nutzungsschablone des Baufeldes
festgesetzt. Eine Einhaltung des Hochwasserschutzes bis mindestens 1,20 m HN ergibt die
maximal zulassige Gebaudehthe bezogen auf NN (von UK Bodenplatte bis OK First).

Fir Neubauten sowie Um- und Ersatzneubau bestehender baulicher Anlagen ist die Standsi-
cherheit gegeniber 2,20 m NHN (entspricht BHW) sowie etwaigen Seegangsbelastungen zu
gewabhrleisten.

Bei der Errichtung elektronischer Anlagen sowie der etwaigen Lagerung wassergefahrdender
Stoffe ist das BHW zwingend zu beachten.

Bauweise und tUberbaubare Grundstiicksflachen
(8 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB in Verbindung mit § 23 BauNVO)

Fur das Baufeld 10 auf Flurstiick 9/5, Flur 2, Gemarkung Balm wird eine abweichende Bauwei-
se festgesetzt.

Die Bebauung auf Flurstiick 9/4, Flur 2, Gemarkung Balm ist an die Bebauung auf Flurstiick
9/5, Flur 2, Gemarkung Balm anzubauen.

Die Bebauung auf Flurstiick 9/5, Flur 2, Gemarkung Balm ist an die Bebauung auf Flurstiick
9/4, Flur 2, Gemarkung Balm anzubauen.



3.2 Eine Zulassung von Ausnahmen und/oder Befreiungen von den Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes Nr. 12 ist fiir die Bebauung im Baufeld 8 (Flurstiick 9/3, Flur 2, Gemarkung Balm)
nicht gestattet.

3.3 Die Errichtung von Terrassen auf3erhalb der Baufelder ist bis zu einer Grundflache von 40 m?
zuléssig.

4 Uberbaubare Grundstiicksflache (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 12 BauNVO
und § 23 BauNVO)

4.1 Die Errichtung der Wochenend- und Bootshauser einschlieRlich Terrassen, Anbauten oder
anderen Nebenanlagen ist nur innerhalb des jeweils festgesetzten Baufeldes gestattet.

4.2 AuRRerhalb der Baufelder 1, 6, 7 und 14 sind lediglich die Zufahrt und die Stellplatze zulassig.

5 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flachen
(8 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

51 Die mit A festgesetzten Leitungsrechte dienen der Ver- und Entsorgung zugunsten der Ver- und
Entsorgungstrager. Das Leitungsrecht beinhaltet das Recht zur erstmaligen Herstellung und zur
Unterhaltung der Leitungen.

5.2 Das mit B festgesetzte Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Eigentiimer der hinterlie-
genden Flurstliicke dient der Erschliel3ung der privaten Flurstiicke.

6 Flachen oder MalRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den Natur und Landschaft (89 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
Eine Versiegelung der Baugrundstiicke durch Nebenanlagen ist bis zu einer GRZ von 0,35 zu-
lassig, dabei sind 40% der Versiegelung in einer wasserdurchlassigen Bauweise (z. B. Rasen-
gittersteinen, Schotterrasen, Okopflaster) herzustellen.

7 Planungen, Nutzungsregelungen, MaBnahmen und Flachen fiir MaBnhahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(8 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB) — KompensationsmalRnahmen

7.1 Flachen fur MalRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Land-
schaft (8 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) — Ausgleichsmaflinahmen -

Die gekennzeichneten Flachen sind in ihrer Artzusammensetzung der potenziell nattrlichen
Vegetation entsprechend zu gestalten und mit einheimischen Gehélzen zu bepflanzen.
7.1.1 Anpflanzung von Einzelbdumen (Flurstiick 262/3 und Flurstiick 279, Flur 2, Gemarkung Balm)

Als AusgleichsmalRnahme innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 12 ist
die Pflanzung von insgesamt 17 Stiick Baumen folgender Arten vorzunehmen:

Moorbirke (Betula pubescens)
Silberweide (Salix alba)

Die Baumpflanzung ist wie folgt durchzufiihren:

Moorbirke (Betula pubescens):
Anpflanzung 3-mal verpflanzter Hochstdmme mit Drahtballen, Stammumfang 12 bis 14 cm.
Der Pflanzabstand betragt 6 m.




Silberweide (Salix alba):
Anpflanzung 3-mal verpflanzter Hochstdmme mit Drahtballen, Stammumfang 14 bis 16 cm.
Der Pflanzabstand betragt 7 m.

Es sind 5 Stiick Moorbirken (Betula pubescens) 6stlich der Zuwegung zur Steganlage des
Wasserwanderrastplatzes gemal den in der Planzeichnung (Teil A) festgesetzten Pflanzstand-
orten (Gemarkung Balm, Flur 2, Flurstlick 279) zu pflanzen.

Als weitere Ausgleichsmafl3nahme ist die Pflanzung von 6 Stiick Moorbirken (Betula pubescens)
in die Lucken der vorhandenen Hecke entlang der Stral’e ,Am Balmer See" anzulegen (Ge-
markung Balm, Flur 2, Flurstiick 262/3).

Entlang des 6stlichen Zugangs zum Balmer See (etwa gegentber dem Flurstiick 226/3) ist in
der Gemarkung Balm, Flur 2, Flurstiick 279 die Pflanzung von 6 Stlick Silberweiden (Salix alba)
auszufihren.

Fur die Pflanzung ist neben der Fertigstellungspflege eine zweijahrige Entwicklungspflege vor-
zusehen.

7.2 Die BaumaRnahmen sind zur Vermeidung von Stérungen aufRerhalb der Brutzeit (15.04. bis
15.07.) durchzufihren.

8 Planungen, Nutzungsregelungen, MalRnahmen und Flachen fir MaBnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
Ersatzmalinahmen aufRerhalb des Plangebietes
(89 Abs.1lai.V.m.81aAbs.3BauGB) - KompensationsmalRnahmen -

8.1 Anpflanzung von Einzelbdumen (Flurstiick 279, Flur 2, Gemarkung Balm)

Als Ersatzmaflinahme auf3erhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 12 ist die
Pflanzung von insgesamt 6 Stiick Baumen der Art Moorbirke (Betula pubescens) auszufiihren.
Die Pflanzung ist als Hochstamme, 3-mal verpflanzt, mit Drahtballen und einem Stammumfang
von 12 bis 14 cm vorzunehmen.
Die Pflanzung der Baume ist sudlich der befestigten Zufahrt zur Léschwasserentnahmestelle
am Balmer See auf Flurstiick 279, Flur 2, Gemarkung Balm durchzufiihren.
Fir die Pflanzung ist neben der Fertigstellungspflege eine zweijahrige Entwicklungspflege vor-
zusehen.

8.2 Einzahlung in das Okokonto , Insel G6rmitz*

Als KompensationsmafRnahme auRerhalb des Geltungsbereiches der 2. Anderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 12 ist fur die Eingriffe in Natur und Landschaft die Zuordnung der erforderlichen
Kompensationsflachenaquivalente (1.684,5 KFA) zum Okokonto ,Insel Gormitz* auszufithren.
Die Kompensationsmafinahme erfolgt auf der Insel Gormitz der Gemeinde Lutow.

Die Maf3nahmeflache liegt in der Gemarkung Neuendorf W, Flur 1, Flurstucke 6, 7, 8, 9/2,

10/2, 17, 18, 19, 20, 21/2, 22/3, 24, 25/3, 25/4, 26, 28, 29, 34, 37, 40, 46, 52, 53, 54, 55, 59, 60,
67, 68, 70 und 71.

Das erforderliche Kompensationsflachenaquivalent betragt 1.684,5 m2. Die Gesamtflache des
Okokontos betragt 51,75 ha.

Zielstellung der Kompensationsmaflinahme ist die Entwicklung bzw. die Wiederherstellung ex-
tensiv genutzter Salzweiden auf nassen Standorten sowie artenreicher Frischgrinlander auf fri-
schen bis feuchten Standorten.

Bestandteil der GesamtmalRnahme sind folgende MaRnahmen:

- Entwicklung und Erhaltung von standorttypischen Salzweiden durch extensive Beweidung

- Entwicklung und Erhaltung von Extensivgriinland auf Mineralstandorten durch extensive
Beweidung

- Weidemanagement zum Schutz von Wiesenvogelgelegen inkl. Brutvogel- und Biotopmonito-
ring

- Pradationsmanagement durch Bejagung
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Festsetzungen zur Zuordnung der Kompensationsmafinahmen und Kosten (8§ 9
Abs. 1 ain Verbindung mit 8 1 a Abs. 3 BauGB und 88 135 a bis 135 c BauGB)

Die festgesetzten Kompensationsmafl3nahmen sind parallel zu den vorgesehenen BaumafR-
nahmen, spétestens jedoch 1 Jahr nach Abschluss der Baumaflinahmen, auszufiihren.

Die festgesetzten KompensationsmafRnahmen und die Kostenubernahme fur die Herstellung
der KompensationsmaRnahmen durch die Grundstiickseigentiimer, die sich an der Finanzie-

rung des Bebauungsplanes beteiligen, sind in der Kostentragungsvereinbarung zwischen den
Grundstiickseigentimern und der Gemeinde Benz vertraglich geregelt.

MaRnahmen zur Verminderung/Vermeidung von Eingriffsfolgen fir die Fauna
(8 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

ACEF: Schaffung von Voraussetzungen fir die Ausbreitung von Schilfréhricht
Im Uferbereich nérdlich der Stral3e Balm — Neppermin ist durch Einstellung der Mahd und ggf.
durch oberflachige Abgrabung (Herstellung der Wasserstufe) auf einer streifenférmigen, ca.

2 ha grol3en Flache die Voraussetzung fir die Ausbreitung von Schilfréhrichten zu schaffen.

Die MaRnahme ist auf Flurstiick 279, Flur 2, Gemarkung Balm auszufiihren.

Festsetzungen Uber 6rtliche Bauvorschriften
(8 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 86 LBauO M-V)
Gestaltung der Gebaude und baulichen Anlagen

AulRenwéande
Die Verwendung von metallischen und reflektierenden Oberflachen ist unzulassig.

Déacher
Die Déacher sind nur als Satteldacher mit kleiner als oder gleich 25° Dachneigung auszufiihren.
Reflektierende Materialien fir die Dacheindeckungen sind unzuldssig. Dacheindeckungen mit

weicher Bedachung (Reet) sind nicht gestattet.

Die Dacheindeckung der Bebauung auf den Flursticken 9/3 und 9/5, Flur 2, Gemarkung Balm
ist als harte Bedachung auszufthren.

Gauben und Dachfenster sind unzulassig.
Die Gebaude sind giebelstandig zur Wasserflache auszubilden.

Die Anordnung der Gebé&ude in den Baufeldern 4, 9, 10, 11 und 15 (Flurstiicke 279, 9/4, 9/5 und
9/7, Flur 2, Gemarkung Balm) ist sowohl giebel- als auch traufstandig zur Wasserflache zulas-

sig.

Einfriedungen

Einfriedungen sind nur als Draht-, Metall-, Holzzaun oder Strauchhecke zulassig,
maximale Hohe der Zaune: 1,20 m,

maximale Hohe der Bepflanzung: 1,20 m.

Die Hohe bezieht sich auf das Grundstiicksniveau.



Flachenversiegelung

Die Flachenversiegelungen sind auf das notwendige MaR3 zu beschranken.

Zur Befestigung von Gehwegen, Stellplatzen und deren Zufahrten sowie von Terrassen sind
weitestgehend durchléssige Belage wie weitfugiges Pflaster, Rasengittersteine oder Schotter-
rasen zu verwenden.

Unbefestigte Flachen auf den Grundstiicken sind als Vor-, Wohn- oder Nutzgérten anzulegen
und zu unterhalten.

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig den in den Punkten Il 1 bis Il 3 ge-
troffenen gestalterischen Vorschriften zuwider handelt.

Eine solche Ordnungswidrigkeit kann auf der Grundlage des § 84 Abs. 3 LBauO M-V mit einer
GeldbuRRe bis zu 500.000 € geahndet werden.



Cet ouvroge est notre propriété intellectuelle. Sans notre

outarisation écrite,

guelconque,

Diese Darstellung ist unser geistiges Eigentum. Sie darf

ohne unsere schriftliche Zustimmung weder irgendwie
kopiert noch zur Anfertigung des Werkes gebraucht

oder Drittpersonen bekanntgegeben werden

This design and information is our intellectunl property

It must neither be copied in any way nor used for
manufacturing nor communicated to third paties

withaut our written consent

il ne peut étre ni copié dune maniére

ni non plus

ni étre utilisé pour lo fabrication,

étre communiqgue a des fiers

Planzeichnung (Teil A)
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PLANZEICHENERKLARUNG

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
(§ 9 Abs. 1 BauGB)

1. Art der baulichen Nutzung
(§ 1 bis 11 BauNVO)

Sondergebiet § 11
Sondergebiet, das der privaten Erholung
in Verbindung mit dem Wassersport dient

2. MaB der baulichen Nutzung
(§ 1 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

GR max. bebaubare Flache je Grundstiick
z.B.H4,50m max. zulassige Hohe der Bebauung

z.B. H 5,85 mNN max. zuldssige H6he der Bebauung
bezogen auf NN

3. Bauweise, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

]

Baugrenze

4. Verkehrsflachen
(§ 9 Abs. 1 Nr.11 und Abs. 6 BauGB)

Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung

N

Zweckbestimmung:
n FuBRgangerbereich

5. Griinflachen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

Roéhricht

]

6. Planungen, Nutzungsregelungen, MaRnahmen und Flachen fiir MaRnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flachen fiir MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege

und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

(§ 9 Abs.1 Nr. 20 in Verbindung mit § 9 Abs.1 Nr. 25 b BauGB)
Schilf/ Rohricht

o [

Erhaltung von Bédumen
7. Sonstige Planzeichen

Grenze des raumlichen Geltungsbereichs der
2.Anderung des Bebauungsplanes Nr. 12
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Nutzungsschablone Baufeldernummern
SO soor = Sondergebiet Bootshauser
S0 GR = max. zulassige bebaubare
GR H Fléche je Grundstiick
(NN) H = max. zulassige Gebaudehdhe
NN = max. zuldssige Gebaudehdhe
in Bezug auf NN in m

mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flachen
(§9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

@ Begiinstigte: Ver- und Entsorgungsunternehmen
Beglinstigte: Eigentimer der Grundstiicke Baufeld 4 und 15

8. Nachrichtliche Ubernahmen

z.B. 429 Flurstlicksnummer

Flurstiicksgrenzen

Umgrenzung von Flachen mit fachgerechter Bergung und
Dokumentation der gekennzeichneten Bodendenkmalen
vor Beginn von Erdarbeiten (§ 9 Abs. 6 BauGB)

E Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne

des Naturschutzrechts (§9 Abs. 6 BauGB)

Ev SPA-Gebiet DE 2050-402 "Siid-Usedom
Landschaftsschutzgebiet

"Insel Usedom mit Festlandgdirtel”

Satzung liber die 2. Anderung des
Bebauungsplanes Nr. 12 ,Am Balmer See*
der Gemeinde Benz, Ortsteil Balm

- Ausschnitt -

M1:500 22.07.2020

Ingenieurbiiro D. Neuhaus & Partner GmbH

Hochbau- und Stadtplanung - Verkehrs- und Tiefbau - Vermessung
Mitglied der Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpommern - Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 Reg.-Nr. 208207

Ingenieurbiiro D. Neuhaus & Partner GmbH - August-Bebel-StraBe 29 17389 Anklam Fon03971/2066 -0
www.ingenieurb! haus.de - ibnup.de Fax03971/2066 99

H/B = 297 / 420 (0.12m?)

Allplan 2020




	Vorlage
	Anlage  1 Anschreiben_ Korswandt
	Anlage  2 2. Aen BP 12 Am Balmer See-Begründung_2020-07-22
	Anlage  3 Allgemeine Hinweise gesamt_2020-07-03
	Anlage  4 Festsetzungen durch Text gesamt_2020-07-22
	Anlage  5 Planzeichnung- A3 2Aen BP 12 Balmer See_2020-09-17

